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Marca da bollo 
16 euro 

Se dovuto – vedi note 
 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 
Abteilung Mobilität 
Kraftfahrzeugamt – Fachbereich Transporte 
Silvius-Magnago-Platz 3, Landhaus 3b 
39100 BOZEN 
 
PEC: kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 
 

 
GESUCHE UND/ODER ALLGEMEINE MITTEILUNGEN  

BEZÜGLICH PERSONENTRANSPORT MIT KRAFTOMNIBUSSEN 
 
 
Der/die Unterfertigte __________________________________________________________________ 

geboren in __________________________________(Prov._______) am ______________________ 

Steuernummer ____________________________________, Tel. _________________________  , 

in seiner Eigenschaft als Inhaber / gesetzlicher Vertreter des Unternehmens (genaue Bezeichnung und Rechtsform): 
____________________________________________________________________________ 

PEC-mail: _____________________________________________    e-mail: ______________________________ 

PEC-mail _____________________________________________ 

Eingeschrieben in das nationale elektronische Register (REN-Persone)  Nr._____________ 

 

ERKLÄRT:  

 folgenden Autobus zulassen zu wollen: 

 einen Kraftomnibus als Ersatz des schon genehmigten Omnibusses, Kennzeichen _____________________ 
 

 einen Kraftomnibus, der den Fahrzeugpark der Firma erweitern wird. Zur Zeit hat das Unternehmen Nr. 
______Kraftomnibusse über 9 Sitzplätzen (inklusive eventuelle Omnibusse, die für Linienverkehr bestimmt sind) 

 
die finanzielle Eignung ist: 

 schon nachgewiesen und noch gültig 
 zu beweisen (neue Bankbürgschaft oder Erklärung des Rechnungsrevisors beilegen) 

 
 dass das im vorhergehenden Punkt angegebene Fahrzeug beim Kraftfahrzeugamt von _____________________ 

PEC-mail: ___________________________________________ kollaudiert und / oder zugelassen werden wird 

 

 folgenden Autobus zugelassen zu haben: 

 Einen Kraftomnibus mit Kennzeichen/Fahrgestellnummer __________________________________________ 
als Ersatz des schon genehmigten Omnibusses mit Kennzeichen ________________ 
 

 einen Kraftomnibus mit Kennzeichen/Fahrgestellnummer ________________________________________ 
zugelassen zu haben, der den Fahrzeugpark der Firma erweitert, der zurzeit aus Nr._______ Kraftomnibussen 
besteht (inklusive eventuelle Omnibusse, die für Linienverkehr bestimmt sind) 

 
die finanzielle Eignung ist: 

 schon bewiesen und noch gültig 
 zu beweisen (neue Bankbürgschaft oder Erklärung des Rechnungsrevisors beilegen) 

 
 folgenden Autobus stillgelegt („accantonato“) zu haben: 

 
 Kraftomnibus mit Kennzeichen ____________________ Begründung: _________________________________ 
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 aufgrund der CE Regelung n.1071/2009 (nur falls zutreffend auszufüllen): 

 den Aufbewahrungsort von einem oder mehreren der folgenden Dokumente und / oder die Werkstatt von der die 
ordentliche und außerordentliche Instandhaltung des Fuhrparks durchgeführt wird geändert zu haben 
(Ersatzerklärung Mod. 1.a beilegen), 

 Buchhaltungsdokumente bezüglich finanzieller- und Vermögensverwaltung, deren Aufbewahrung von den 
gültigen Normen vorgesehen ist, 

 steuerrechtliche Dokumente bezüglich Erfüllung der Direkten Abgaben und MwSt (Register der ausgestellten 
Rechnungen und Register der Rechnungen bzgl. Einkäufe), 

 Dokumente bzgl. Personalverwaltung und insbesondere bzgl. untergeordneter Arbeiter, wie z.B. das 
Masterbuch, 

 Dokumente, die die Daten bzgl. Fahrzeiten und Ruhezeiten der Fahrer beinhalten, vie z.B. die täglichen 
Registerkarten des analogen Fahrtenschreibers, oder den informatischen Datenträger der Aufnahmen der 
Tachokarten des digitalen Fahrtenschreibers, 

 Transportdokumente, wie z.B. das Original der europäischen Lizenz (im Falle dass das Unternehmen diese 
besitzt); 
 

 dass die Zusammensetzung/die Rechtsform des Unternehmens wie folgt verändert wurde: 
_________________________________________________________________________________________, 
(falls notwendig Ersatzerklärung Mod. 1.b beilegen) 
 

 dass der Verkehrsleiter des Unternehmens ab (Datum) _____________ ersetzt wurde. Der neuer Verkehrsleiter 
für Transporte des Unternehmens ist Herr/Frau ______________________________________, geboren am 
_________________ in ______________________________________ (______). 

(Ersatzerklärung Mod. 1.c beilegen) 

  

 

UND ERSUCHT 

 

 um die Ausstellung der Unbedenklichkeitserklärung, um den Kraftomnibus mit Fahrgestellnummer  
___________________________________________ und/oder Kennzeichen _______________ als Mietwagen 
mit Fahrer/als Linienbus in Betrieb zu nehmen; 
(falls das Gesuch bezüglich betreffenden Omnibus dem Kraftfahrzeugamt Bozen vorgelegt wird, wird die Antwort bzgl. 
Genehmigung dem Unternehmen per Mail  zugeschickt; falls es einem anderen Kraftfahrzeugamt außerhalb der Provinz Bozen 
vorgelegt wird, wird eine vom Leiter unterschriebene Genehmigung ausgestellt und mittels PEC-mail übermittelt) 
 
 

 um Nr. ____ dem Original entsprechende Kopien der Ermächtigung zur Ausübung der Tätigkeit Mietomnibus 
mit Fahrer - NCC Nr. _____________ vom ______________ mit Gültigkeit bis zum __________________. 

 
 
 
ANLAGEN (zutreffendes Ankreuzen) 

 Nr. ____ Stempelmarken (für jede dem Original entsprechende Kopie 1 Stempelmarke), 
 Bankgarantie, 
 Bescheinigung des Rechnungsrevisors, 
 Erklärung zur Voraussetzung der Niederlassung (Mod. 1.a), 
 Erklärung zur Voraussetzung  der Zuverlässigkeit (Mod. 1.b), 
 Erklärung zum Verkehrsleiter (Mod. 1.c); 
 Vollmachtserklärung Agentur/Verband, wenn der Antrag nicht vom Unternehmen selbst vorgelegt wird 
 Kopie Personalausweis des gesetzlichen Vertreters sowie des Verkehrsleiters (sofern zutreffend) 
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INFORMATION IM SINNE DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETES vom 30.06.2003, Nr. 196 (Datenschutzkodex) 
 
Die im vorliegenden Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten werden in den Papier- und elektronischen Archiven des Amtes 
für das Kraftfahrzeugwesen/angegliederte Abteilung, bei der der Antrag eingereicht wurde, gemäß Gesetzesvertretendem Dekret 
vom 30.06.2003, Nr. 196 (Datenschutzkodex) gesammelt und aufbewahrt. Die Mitteilung der Daten ist obligatorisch und erfolgt, 
damit die institutionellen Aufgaben wahrgenommen werden können, die im Gesetz vom 6. Juni 1974, Nr. 298, in Artikel 1 Absatz 94 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014) und im Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 8. 
Jänner 2015 vorgesehen sind. Die angegebenen Daten können unter Beachtung der angeführten Rechtsvorschriften zu denselben 
institutionellen Zwecken, auch elektronisch, mitgeteilt und verbreitet werden. Rechtsinhaber der Daten ist das Ministerium für 
Infrastruktur und Verkehr, an das sich die betroffene Person wenden kann, um ihre Rechte gemäß Artikel 7 des 
Gesetzesvertretenden Dekretes vom 30.06.2003, Nr. 196, geltend zu machen. 
 

 
 

 

Luogo e data: 
 
 
 
 

Firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa 
 

 

 

 

Angaben zum Ausfüllen des Antrages: 

• vorab per PEC der Adresse kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it oder direkt dem Sekretariat des 
Kraftfahrzeugamtes vorzulegen. 

• Stempelmarke auf diesem Antrag aufkleben,  NUR falls um „dem Original entsprechende Kopien der Ermächtigung zur 
Ausübung der Tätigkeit Mietomnibus mit Fahrer“ ersucht wird. 

• Zusätzliche Stempelmarken – separat beizulegen für die Kopien, die im Bus aufzubewahren sind. 
• Es können gleichzeitig mehrere Anfragen gemacht werden (z.B.: Genehmigung + dem Original entsprechende Kopie) 

oder mehrere Abänderungen mitgeteilt werden (z.B. Änderung Verwalter + Gesellschaftssitz). 
• Die Bankgarantie oder die Bescheinigung des Rechnungsrevisors ist notwendig, NUR falls das Unternehmen zum 

Zeitpunkt des Einreichens dieses Gesuches nicht die finanziellen Voraussetzungen für einen neuen Omnibus hat. 
• Die Modelle 1.a (Niederlassung), 1.b (Zuverlässigkeit) und 1.c (Verkehrsleiter) sind im PDF-Format im Südtiroler 

Bürgernetz unter Suche: “Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers mit Autobussen“ herunterzuladen. 
 

 


